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Öffentliche Verhandlungen Oktober 2025
	Datum
	Zeit
	Proz. Nr.
	Gegenstand

	02.10.25
	09:00
	115-2023-58
	Forderung aus Arbeitsvertrag

Die Klägerin fordert rund CHF 18'000.00 sowie ein wohlwollendes Arbeitszeugnis. Im Rahmen eines Zwischenentscheids ist zunächst die zwischen den Parteien strittige Frage zu klären, ob der Beklagte passivlegitimiert ist.


	03.10.25
	09:00
	515-2025-5
	Verbrechen gegen das BetmG gem. Art. 19 Abs. 2 lit. a und b i.V.m. Art. 19 Abs. 1 lit. c, Hausfriedensbruch gem. Art. 186 StGB etc. 

Der Beschuldigte habe im Zeitraum Ende September 2022 bis Anfangs Januar 2023 im Raum Chur an eine Drittperson mindestens 2'390 Gramm Kokain für CHF 194'000.00 verkauft. Ausgehend von einem Reinheitsgehalt von 85.6 % seien dies mind. 2'046 Gramm reines Kokain gewesen. Zudem habe er im Zeitraum von Januar 2023 bis April 2023 im Raum Chur an die gleiche Person 30 Gramm Heroin für CHF 1'200.00 verkauft. Bei einem Reinheitsgehalt von 19.2 % seien dies mind. 5.76 Gramm reines Heroin gewesen. Er habe gewerbsmässig gehandelt und in Kauf genommen, dass der von ihm getätigte Handel mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen könne.
Anlässlich von polizeilichen Kontrollen am 27.10.2023, am 09.11.2024 und am 29.11.2024 sei der Beschuldigte im Besitz von 12.152 Gramm Kokain (10.4 Gramm reines Kokain bei einem Reinheitsgehalt von 85.6 %) und 18.303 Gramm Heroin (3.51 Gramm reines Heroin bei einem Reinheitsgehalt von 19.2 %), 10.385 Gramm Kokain (8.88 Gramm reines Kokain bei einem Reinheitsgehalt von 85.6 %), 6.67 Gramm Heroin (1.28 Gramm reines Heroin bei einem Reinheitsgehalt von 19.2 %) und 7.5 Methadon-Tabletten sowie 4.744 Gramm Kokain (4.08 Gramm reines Kokain bei einem Reinheitsgehalt von 85.6 %) und 0.5 Gramm Heroin (0.1 Gramm reines Heroin bei einem Reinheitsgehalt von 19.2 %) gewesen, welche er an Drittpersonen zu veräussern geplant habe.

Ferner sei er am 22.04.2024 im Besitz von 1.085 Gramm Kokain (0.92 Gramm reines Kokain bei einem Reinheitsgehalt von 85.6 %) und 5.765 Gramm Heroin (1.1 Gramm reines Heroin bei einem Reinheitsgehalt von 19.2 %) zum Eigenkonsum, am 05.08.2024 im Besitz von 0.895 Gramm Heroin (0.17 Gramm reines Heroin bei einem Reinheitsgehalt von 19.2 %) sowie vier rezeptpflichtigen Arzneimitteln (Sevre Lanog), am 13.08.2024 im Besitz von 1.489 Gramm Kokain (1.27 Gramm reines Kokain bei einem Reinheitsgehalt von 85.6 %), 0.09 Gramm Heroin (0.01 Gramm reines Heroin bei einem Reinheitsgehalt von 19.2 %) sowie einer Tablette Dormikum, das Betäubungsmittel enthält, am 16.08.2024 im Besitz von 1.765 Gramm Heroin (0.33 Gramm reines Heroin bei einem Reinheitsgehalt von 19.2 %) sowie am 10.11.2024 im Besitz von 4.1 Gramm Heroin (0.77 Gramm reines Heroin bei einem Reinheitsgehalt von 19.2 %) gewesen und habe vom 08.08.2023 bis zum 29.11.2024 eine unbekannte Menge an Kokain, Heroin, Marihuana sowie verschreibungspflichtige Medikamente, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen würden, konsumiert.

Am 08.08.2024 sei er an der Rheinstrasse in Chur unrechtmässig auf den im Hochparterre gelegenen Balkon einer Wohnung geklettert und habe sich dort auf einem Sofa schlafen gelegt.
Am 16.08.2024 habe er in Trimmis, Alt Strass, das Postauto in Richtung Untervaz benutzt, ohne im Besitz eines gültigen Fahrausweises gewesen zu sein.
Am 01.11.2024 habe er in Chur den E-Scooter Ocean Drive Typ X9 im Wert von CHF 799.00 entwendet.
Anlässlich einer polizeilichen Kontrolle am 09.11.2024 sei er im Besitz eines einhändig automatisch bedienbaren Messers mit einer Klingenlänge 10 cm und einer Gesamtlänge 26 cm gewesen. Am 28.11.2024 habe er in Diebstahlsabsicht und somit unrechtmässig den Aldi an der Kasernenstrasse 54 in Chur betreten und einen Thermopullover im Wert von CHF 24.99 behändigt und in seiner Jacke verstaut, ehe er das Geschäft verlassen habe, ohne den Pullover an der Kasse zu bezahlen.


	09.10.25
	09:00
	535-2025-448
	Diebstahl gem. Art. 139 Ziff. 1 StGB, Sachbeschädigung gem. Art. 144 Abs. 1 StGB etc.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, zwischen dem 17. Juni 2024, 22.00 Uhr, und dem 18. Juni 2024, 07.30 Uhr, mit einem Stein die Fensterscheibe eines Restaurants in Chur eingeschlagen und sich danach Zutritt zum Objekt verschafft zu haben. Er habe eine Flasche Grappa di Barolo, einer Flasche Grappa di Amarone sowie Fleischwaren im Gesamtwert von CHF 108.95 entwendet. Am Fenster sei ein Sachschaden in Höhe von CHF 2'276.70 entstanden.

Des Weiteren wird dem Beschuldigten zur Last gelegt, am 30. Oktober 2024, um 08.20 Uhr, die Filiale eines Lebensmittelgeschäfts betreten und dort anschliessend eine Flasche Jägermeister im Wert von CHF 20.90 entwendet zu haben.

Ferner wird dem Beschuldigten mehrfache rechtswidrige Einreise und mehrfacher rechtswidriger Aufenthalt vorgeworfen. Weiter soll er im Zeitraum vom 31. Oktober 2024 bis zum 20. März 2025 mindestens 13 Gramm Kokain konsumiert haben. Schliesslich soll er eine Übertretung gegen das Polizeigesetz des Kantons Graubünden begangen haben. Dies, indem er sich gegenüber Polizisten der Stadtpolizei Chur geweigert habe, seine Identität anzugeben.


	17.10.25
	09:00
	535-2025-393
	Drohung gem. Art. 180 Abs. StGB

Am Mittwoch, 3. Juli 2024, habe A.___ im Erdgeschoss, Bereich Computer, des Media Markts an der Raschärenstrasse 65 in 7000 Chur gearbeitet. Er habe sich gerade in einem Kundengespräch an einem Stehtisch befunden, als er sich um ca. 12:20 Uhr geduckt habe, um Papier aus dem sich unterhalb des Stehtischs befindlichen Drucker zu nehmen. In diesem Moment sei der Beschuldigte an A.___ herangetreten, habe sich zu ihm heruntergebeugt und zu ihm gesagt: "Du wirst mich nicht sehen, aber ich werde dich kriegen". Die Nachfrage von A.___, ob es sich dabei um eine Drohung handle, habe der Beschuldigte bejaht. Anschliessend habe er sich abgewandt, habe dabei auf A.___ gezeigt und sei gegangen. Dadurch sei A.___ in Angst und Schrecken versetzt worden, was der Beschuldigte gewusst oder zumindest in Kauf genommen habe.


	22.10.25
	09:00
	535-2025-402
	Grobe Verletzung von Verkehrsregeln gemäss Art. 27 Abs. 1 SVG und Art. 34 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 90 Abs. 2 SVG

Die Beschuldigte sei am 24.05.2024 von Reichenau kommend auf der Nordspur der Autobahn N13 in Richtung Chur gefahren und habe die im Baustellenbereich am Boden markierte orange Sicherheitslinie nicht beachtet, indem sie es unterlassen habe, mit ihrem Fahrzeug immer rechts der Sicherheitslinie zu fahren. Sie habe die Sicherheitslinie überfahren und sei deshalb mit dem links neben ihr fahrenden Personenwagen kollidiert, wodurch beide Fahrzeuge erheblichen Sachschaden erlitten hätten. Die Beschuldigte habe mit ihrem Fahrverhalten eine wichtige Verkehrsregel in grob pflichtwidriger Weise missachtet und mindestens den Kollisionsbeteiligten konkret gefährdet.


	[bookmark: _GoBack]22.10.25
	14:00
	115-2023-53
	Ungültigkeitsklage - Anfechtung einer letztwilligen Verfügung

Zwischen den Parteien ist im Wesentlichen streitig, inwieweit ein Nachtrag zur letztwilligen Verfügung bzgl. Einräumung eines Wohnrechts (Kopie) gültig ist sowie (eventualiter) inwieweit der Erblasser diesen Nachtrag rechtsgültig widerrufen hat.


	22.10.25
	09:00
	535-2025-184
	Versuchte Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit gem. Art. 91a Abs. 1 SVG i.V.m. Art. 22 Abs.1 StGB etc. (Proz. Nr. VV.2024.2344/UB)

Am 13. Mai 2024 habe der Beschuldigte den Personenwagen auf dem Parkplatz der Eni Tankstelle an der Kasernenstrasse 159 in Chur gelenkt und diesen auf einem Parkplatz parkiert. Hinter dem parkierten Personenwagen sei der Personenwagen von A.___ gestanden.  Nachdem der Beschuldigte gegen 10:10 Uhr und der Konsumation eines Bieres zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt sei, sei er rückwärts aus dem dortigen Parkplatz hinausgefahren. Dabei habe er infolge Nichtbeherrschens des Fahrzeuges mit seiner Heckstossstange vorschriftswidrig die hintere rechte Seite des Personenwagens von A.___ touchiert. Obwohl der Beschuldigte bemerkt habe, dass ein Sachschaden entstanden sei, habe er die Unfallstelle verlassen, ohne die Polizei zu informieren oder seine Personalien anzugeben, obwohl er gewusst habe bzw. hätte wissen müssen, dass bei einem Unfall mit Sachschaden der Geschädigte zu benachrichtigen sei und Adresse und Namen anzugeben seien. Falls dies nicht möglich sei, so wäre unverzüglich die Polizei zu verständigen gewesen. Der Beschuldigte hätte aufgrund seines Fahrverhaltens und der Umstände damit rechnen müssen, dass die Polizei bei ihm eine Atemalkoholprobe anordnen würde. Um dies zu vermeiden respektive um deren Zweck zu vereiteln, sei er von der Unfallstelle geflüchtet. Die Stadtpolizei Chur habe um 11.13 Uhr beim Beschuldigten eine Atemalkoholprobe durchführen können, welche mit 0.11 mg/l positiv ausgefallen sei. Mit seinem Verhalten habe der Beschuldigte versucht die Feststellung der Fahrunfähigkeit zu vereiteln, obwohl er gewusst habe, dass er vor der Kollision Alkohol konsumiert habe, dies von Drittpersonen bemerkt worden sei und er deshalb damit habe rechnen müssen, dass ihn die Polizei einer Atemalkohol- oder Blutprobe unterziehen werde.


	24.10.25
	08:30
	515-2025-14
	Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (abgekürztes Verfahren)

In der Zeit vom 25. bis 27. Mai 2025 habe der Beschuldigte in Chur insgesamt 3.8 Gramm Koka-ingemisch bzw. 3.2 Gramm reines Kokain an insgesamt drei Personen abgegeben und weitere 48 Gramm Kokaingemisch bzw. 40.6 Gramm reines Kokain, welches er zu verkaufen beabsichtigte, besässen. Der Beschuldigte habe als Mitglied einer aus Albanien stammenden und zum Zwecke des internationalen Drogenhandels organisierten Gruppierung gehandelt. Ausserdem habe der Beschuldigte in dieser Zeit in Chur mindestens 2 Gramm Kokaingemisch konsumiert.


	24.10.25
	09:00
	515-2024-27
	mehrfacher Raub, mehrfacher versuchter Diebstahl, Hausfriedensbruch, mehrfache Übertretung des Personenbeförderungsgesetzes.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, zusammen mit B._________ im Haus von dem ihm bekannten A._________ eingedrungen zu sein, um an Geld zu gelangen. A._________ weigerte sich die beiden Personen ins Haus zu lassen, wobei der Beschuldigte die Türe aufdrückte. Während der Diskussion griff B. _______ an und versuchte an das Portemonnaie von A._____________ zu gelangen. Im Gerangel verletzte sich A._________ und der Beschuldigte sowie B._________ verliessen das Haus mit dem Geld. 
Weiter werden dem Beschuldigten mehrere (versuchte) Diebstähle und Hausfriedensbrüche vorgeworfen. Ebenfalls wird ihm Hehlerei und mehrfache Übertretung gen das Personenbeförderungsgesetz vorgeworfen.


	28.10.25
	09:00
	115-2023-13
	Schadenersatz (Instruktionsverhandlung)

Zwischen den Parteien ist streitig, inwieweit eine Forderung im Zusammenhang mit einem Aktienkaufvertrag besteht.

Es handelt sich vorliegend um eine Instruktionsverhandlung zur Beweisabnahme (Parteibefragung). Allfällige Vergleichsgespräche sind nicht öffentlich!





Hinweise:
Aufnahmen von Bild und Ton sind im gesamten Gerichtsgebäude untersagt. 
Die weiteren, im Internet unter www.justiz-gr.ch publizierten Hinweise sind ebenfalls zu beachten. 

Erklärungen:
Die Instanz und das Rechtsgebiet lässt sich aus der Verfahrensnummer aufschlüsseln:

*15	Kollegialgericht (Dreier- oder Fünferbesetzung) / *35 	Einzelrichter/In / 1*0	Zivilsachen / 3*0	SchKG-Sachen / 5*0	Strafsachen 
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